
HERRMANN Kleines Wörterbuch einiger eit nicht mehr erwähnten des
des Kirchenrechts für Studium und Praxıs Salzburger Frzbischofs alg IIP  rımas Ger-
(138.), Herder, Freiburg 1972, Kart. lam. maniae“” zu bemerken, der Erzbischof

9,8!  O Von Gran (Eszter om) noch echte Jurisdik-
tionsrechte über 7 ungarische - 7Seit dem Von Naz mit großem Elan be- übt vgl dazu Szentirmai, The rmmateONNENEN, in der Fortsetzung edoch nicht

unerhebliche Ermüdungserscheinungen z@e1- of ungary, >  - Jurist 1961, Vom
genden exikographischen Standardwerk „Privilegium Petrinum:‘  4S SO r besser
„Dictionnaire de Ta canonique“ (DDC, B-  . In einem temzug mit dem Privile-
Paris 1935 hat kein OrterbDu: gıium Paulinum sprechen Navarrete, De
qmhenrecht mehr gegeben. Der bedeutende *+ermino „Privilegium C adhıi-
Umfang und die Breite der Darstellung des bendo“. In Per RMCL 1964, 323 Das

„Votum simplex” ist nicht mitDDC bringen f muit sich, der n rascher
ınem  B (aufschiebenden) Ehehindernis gleich-Information iınteressierte Leser ın dem g- zusetzen, da ja auch eın einfaches Gelübdenannten Lexikon nicht das fand, der LINU! bzw. des Gehorsams gibt. Dassuchte. Namentlich eutschen Sprachraum Konkubinat ast Wäar richtig von der nichtigenmachte cich der Mangel e1nes kurzgefaßten Ehe zZzu unterscheiden, darf aber nach meinemkirchenrechtlichen Handwörterbuches cowohl Dafürhalten A1uch nicht muıit der Nichteheauf cseiten der Seelsorger wWIie zauch der Gt11-

dierenden spürbar emerkKbar. Und dies (1- identifiziert werden vgl dazu rimets-
mehr, als den etzten Jahren auf ande- hofer, Die Stellung der Zivilehe 1m kanoni-

theologischen Gebieten (Philosophie, schen Eherecht, FS5 Franz Arnold, Herder,
Theologie, Bibelwissenschaften) ehr be- Wien 1963, 302
währte Handwörterbücher erschienen, die Das Wörterbuch chließt eine echte Lücke
auch ür das Gebiet des Kirchenrechts eıne der 17  en Literatur:;: dem 3 ıst  a

seine sch  one  H{ Leistung au  ger zugleichartige Veröffentlichung nahelegten.
BeMN.Der OÖOrdinarius Kirchenrecht ön Fach-

bereich Katholische Theologie der nNiversi- Linz Bruno Primetshofer
tat unster Westf.) egt nunmehr seın
„Kleines Wörterbuch des Kirchenrechts” VOT,
das ine kurzgefaßte Erklärung der für den PASTORALTHEOLOGIE
Ni!  achmann oft cschwer verständlichen
Hauptbegriffe des Kirchenrechts bringt Auf WETZEL NORBERT, Das Gespräch als Le-

benshilfe, Tyrolia, Innsbruck 1972an VOTr Tlem der Studierenden ent-
Paperback, G 7 efr 14.70.standen, bietet das Büchlein eine Erläuterung

rund vierhundert kirchenrechtlichen Be- Die zunehmende Anonymität und Mobilität
griffen. Ergänzungsregister nennt WEe1- technisch-industriellen Gesellschaft
tere einhunde:  1g Stichwörter, die unter raubt dem Menschen immer mehr die ber-
anderen Fachbe:  en dargestellt S1NM  d. Das gende Nähe zwischenmenschlicher Beziehun-
Buch will VOor allem dem Seelsorger eıne geCmHn. Die Tätigkeit des Menschen
undige Informationsquelle Sein; ist ist sachbezogen und bietet keinen aum
überdies für den Studierenden eın sicherlich ıne Aussprache persönlicher TODleme. Dazu
willkommener die Ergänzung und kommt 1ne Unsicherheit hinsichtlich der

Normen- und Wertvorstellungen und einVertiefung kirchenrechtlicher Vorlesungen.,
Die Darstellung e  ’anl sich ewnß: auf Mangel Verhaltensmustern, a denen sich
spezifisch kirchenre:  iche JTermini; Stich- der einzelne ausrichten könnte Die Gesell-
woörter mit besonderem theologischem „Ein- ıst in hohem Maße sinninsuffizient
schlag” werden somit nicht erörtert, und geworden. Lebensfragen werden ausgeklam-
wird diesbezüglich auf das „Kleine theolo- mert, Krankheit und Tod in die Kranken-
gische Wörterbuch“ VvVo  j Rahner und häuser ausgelagert. S50 wundert nicht, daßß
Vorgrimler (Herder-Bücherei sich ımmer mehr Menschen zunächst mMe1is'
Verwiesen. Der Autor bezeichnet 1im Vorwort anOoNYyYM 41 eEine Beratungsstelle wenden,
sSeine Darlegungen im allgemeinen als wWeri- wenn ıne efe Ratlosigkeit, e1n anscheinend
tungsfrei, wenngleich auch 1n den unlösbarer Konflikt oder eıne D-  - mehr I
Rechtswissenschaft und Theologie umstrit- ertragende Einsamkeit G1 drängen. Sie
enen aterien eine bestimmte Festlegung sıchen meist keine H  reli;  giösen Antworten auf
zZzu treffen ‚WU! wa Der Leser wird ihre Fragen, sondern Hilte Bewältigung
mıiıt besonderem Dank vermerken, daß die ihres Lebens 1n der partnerschaftlichen Be-
Rechtsentwicklung nach dem IT Vatikanum, gegNUNg.
21ıch SOweit HM noch B-  —. endgültige Fest- hat in seinem Buch profunde Theorie
legungen getroffen, söondern eher TISst gewlsse mit vielen konkreten Beispielen A Seinem
Richtlinien aufgezeigt hat, verarbeitet wurde. Erfahrungsbereich peziell in der Telefon-

seelsorge belegt. Diese praxisbezogenenEinige kurze Bemerkungen ce1e2nNn gestattet:
Be:  1m Stichwort „Primas“ WAare  ‚e vie en dienen nicht bloß dem fachli Be-
Stelle der Im ÄAnnuario Pontificio schon ceit schulten Berater, söndern SiN! auch allen iın
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HERRMANN HORST, Kleines Wörterbuch 
des Kirchenrechts für Studium und Praxis 
(138.), Herder, Freiburg 1972. Kad. 1am. 
DM9.80. 
Seit dem von R. Naz •mit großem Elan be­
gonnenen, in der Fortsetzung jedoch nicht 
unerhebliche Emtüdungserscheinungen zei­
genden lmkographischen Standardwerk 
,,Dictionnaire de Droit canonique" (DDC, 
Paris 1935 ff) hat es kein Wörterbuch zum 
Kirchenrecht mehr gegeben. Der bedeutende 
Umfang und die Brette der Dal'Stellung des 
DDC bringen es mit sich, daß der an rascher 
Information interessierte Leser in dem ge­
nannten Lexikon nicht das fand, was er 
suchte. Namentlich im deutschen Sprachraum 
machte sich der Mangel eines kurzgefaßten 
kirchenrechtlichen Handwörterbuches sowohl 
auf seiten der Seelsorger wie auch der Stu­
dierenden spürbar bemerkbar. Und dies um­
so mehr, als in den letzten Jahren auf ande­
ren theologischen Gebieten (Philosophie, 
Theologie, Bibelwissenschaften) sehr be­
währte Handwörterbücher erschienen, die 
auch für das Gebiet des Kirchenrechts eine 
gleichartige Veröffentlichung nahelegten. 
Der Ordinarius für Kirchenrecht am Fach­
bereich Katholische Theologiie der Universi­
tät Münster (Westf .) legt nunmehr sein 
,,Kleines Wörterbuch des Kirchenrechts" vor, 
das eine kurzgefaßte Erklärung der für den 
Nichtfachmann oft schwer verständlichen 
Hauptbegriffe des Kirchenrechts bringt. Auf 
Drängen vor allem der Studierenden ent­
standen, bietet das Büchlein eine Erläuterung 
von rund vierhundert kirchenrechtlichen Be­
griffen. Ein Ergänzungsregister nennt wei­
te_re einhundertsechzig Stichwörter, die unter 
anderen Fachbegriffen dargestellt sind. Das 
Buch will vor allem dem Seelsorger eine 
fachkundige Informationsquelle sein; es ist 
überdies für den Studierenden ein sicherlich 
willkommener Behelf für die Ergänzung und 
Vertiefung kirchenrechtlicher Vorlesungen. 
Die Darstellung beschränkt sich bewußt auf 
spezifisch kirchenrechtliche Termini; Stich­
wörter mit besonderem theologischem „Ein­
schlag" werden somit nicht erörtert, und es 
wird diesbezüglich auf das „Kleine theolo­
gische Wörterbuch" von K. Rahner und H. 
Vorgr.imler (Herder-Bücherei Bd. 108/109) 
verwiesen. Der Autor bezeichnet im Vorwort 
seine Darlegungen im allgemeinen als wer­
tungsfrei, wenngleich er auch in den von 
Rechtswissenschaft und Theologie umstrH­
tenen Materien eine bestimmte Festlegung 
zu treffen gezwungen war. Der Leser wird 
mit ,besonderem Dank vermerken, daß die 
Rechtsentwdcklung nach dem II. Vatikanum, 
auch soweit es noch nicht endgültige Fest­
legungen getroffen, sondern eher erst gewisse 
Richtlinien aufgezeigt hat, verarbei-tet wurde. 
Einige kurze Bemerkungen seien gestattet: 
Beim Stichwort „Primas" wäre vielleicht an 
Stelle der im Annuario Pontiificio schon seit 

einiger Zeit nicht mehr erwähnten Würde des 
Salzburger Erzbischofis als „Primas Ger­
maniae" zu bemerken, daß der Erzbischof 
von Gran (Esztergom) noch echte Jurisdik­
tionsrechte über die ungarische Kirche aus­
übt (vgl. dazu A. Szentirmai, The Primate 
of Hungary, in: Jurist 1961, 27 ff). Vom 
„Privilegium Petrinum" sollte man besser 
nicht in einem Atemzug mit dem Privile­
gium Paulinum sprechen (U. Navarrete, De 
termino „Privilegium Petrinum non adhi­
bendo". In Per RMCL 1964, 323 ff). Das 
„Votum simplex" ist nicht einfachhin mit 
einem (aufschiebenden) Ehehindernis gleich­
zusetzen, da es ja auch ein einfaches Gelübde 
der Armut bzw. des Gehorsams gibt. Das 
Konkubinat ist zwar richtig von der nichtigen 
Ehe zu unterscheiden, darf aber nach meinem 
Dafürhalten auch nicht mit der Nichtehe 
-identifiziert werden (vgl. dazu B. Pr-ilnets­
hofer, Die Stellung der Zivilehe im kanoni­
schen Eherecht, in: FS Franz Arnold, Herder, 
Wien 1963, 302 ff). 
Das Wörterbuch schließt eine echte Lücke 
in der kirchlichen Literatur; dem Vf. ist für 
seine schöne Leistung aufrichtiger Dank zu 
sagen. 
Linz Bruno Primetshofer 

PASTORALTHEOLOGIE 

WETZEL NORBERT, Das Gespräch als Le­
benshilfe. (176.) Tyrolia, Innsbruck 1972. 
Paperback, S 78.-, sfr 14.70. 
Die zunehmende Anonymität und Mobilität 
unserer technisch-industriellen Gesellschaft 
raubt dem Menschen immer mehr die ber­
gende Nähe zwischenmenschlicher Beziehun­
gen. Die berufliche Tätigkeit des Menschen 
ist -sachbezogen und bietet keinen Raum für 
eine Aussprache persönlicher Probleme. Dazu 
kommt eine Unsicherheit hinsichtlich der 
Normen- -und Wertvorstellungen und ein 
Mangel an Verhaltensmustern, an denen sich 
der einzelne -ausrichten könnte. Die Gesell­
schaft ist in hohem Maße -sinninsuffizient 
geworden. Lebensfragen werden ausgeklam­
mert, Krankheit und Tod in die Kranken­
häuser ausgelagert. So wundert es nicht, daß 
sich immer mehr Menschen - zunächst meist 
anonym - an eine Beratungsstelle wenden, 
wenn eine tiefe Ratlosigkeit, ein anscheinend 
unlösbarer Konflikt oder eine nicht mehr zu 
ertragende Einsamkeit -sie bedrängen. Sie 
suchen meist keine religiösen Antworten auf 
ihre Fragen, sondern Hilfe zur Bewält,igung 
ihres Lebens dn der partnerschaftlichen Be­
gegnung. 
W. hat in seinem Buch profunde Theorie 
mit vielen konkreten Beispielen aus seinem 
Erfahrungsbereich - •speziell in der Telefon­
seelsorge - belegt. Diese praxisbezogenen 
Hilfen dienen nicht bloß dem fachlich ge­
schulten Berater, -sondern sdnd a,uch allen in 
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Pftarr- und Gozialarbeit &:  z  gen Menschen religiösen Existenz wiıe die des Priesters be-
wegweisend ZUmM partnerschaftlichen Ge- treffen als markantestes Symbol der Zöli-
spräch. bat, weiıters die Versuchung Machtaus-
Dem eil des Buches (9 bis 107) hinter- übung, Verkennung VO  - Maßfß und Propor-
egen etwa olgende Fragen: Was ist mıit tion menschlicher Wirklichkeit oder der Re-

lation chuld-Sünde Eine nicht mindere CGe-beratendem Gespräch gemeint? elcher
sind die bedrängenden Verhältnisse und fährdung waäare die erbewertung der Theo-
Lebensumstände, denen AUs jemand rie olge des langen theoretischen
eine Bera  sstelle ufsucht? Miıt welchen diums. Der ständige Umgang der
Menschentypen hat der Berater haupt- und die persön ÖOrientierung 2n Wort
sächl: Gibt fachliche in und Beispiel Jesu, das den onkreten Men-
mens: unumgängliche Voraussetzungen, schen VOT Augen hatte, vermag ihn davor
die dem Berater eigen eın müssen wie ewahren Damit wird auch ‚E Glaube
sieht seın Gelbstverständnis aust? Besteht er Reife geführt, die schützt VOFr
seine Tätigkeit in der Reproduktion be- iner  8 Pervertierung deologie. Nur in
timmter kodifizierter erforme! oder der rechten Sicht al dieser Zusammenhänge
dient Sie der Existenzerschließung des Rat-
suchenden? formalen Grundstruktu-

vermag das beratende Gespräch gemein-
schaftsstiftend und sinnerhelle zu sein,

weist 6O} Gespräch auf und wie gibt das verlorene Urvertrauen wieder
ist eren Gefährdungen Ängst, zurüÜ: und rmöglicht dem Ratsuchenden,
„Übertragung‘‘) ZUu begegnen? 'elchen Gtel- den erschritt > Mitmenschen von
lenwert en Rat, Information, Engage- Neuem ZU geCn.,
ment Distanz nnerhalb des Gespräches? Dieses Buch ıst unter anderen dieser Art
VWie unterscheidet sich eratendes Ge- jedem Seelsorger UNne ÄAnregung und HerT-
spräch zu dritt VO)  } inem beratenden Ge- ausforderung UE eich, den verschiedenen
spräch Telefon ‚‚unter vier Augen Formen des Gesprächs sSeine „eingefleischten

dem Hintergrund dieser Überlegungen Methode: oder „Sprüch  e‘,  . miıt denen eT die
widmet sich VE 1M Teil (107 his 176) Klienten bisweilen erfällt, Frage U

der Beratung im Zusammenhang der stellen zugunsten eines echteren rüderlichen
Seelsorge. Dabaei ind zuerst einmal die Fi- Dienstes Menschen.
gentümlichkeiten der einzelnen Ormen des Linz arl Straßer
Gesprächs in der Seelsorge zZu beachten (wie GELLER H/G N./LUDWIGbzgl des rel Lehrgesprächs, des beratenden /SANDER 3JH.Gesprächs und des Glaubensgespräches) Die-

(Hg.), S  S Briefe Ün die Synode. Auswer-GcPer Hınweis csch.  eint vielleicht eorets klar
zZzu se1in, wird praktis viel zu wenig Mainz 1971. S  . lam. ]  +  n  S, 158.—.

Konsequenzen. Grünewald,
beachtet, daß viele Gespräche 1m
ım schon Y Ersticken verurteilt eim Zwe:  üiten Deutschen Fernsehen (ZD
Dasselbe E  S Wissen hinsichtlich der jef vom November 1969 bis um Juni
Erwartungen gegenüber dem Priester als 1970 die Aktion „Postfach Synode“. Christen
Berater. Er bekommt seine zugeteilt: wWwIie ichtchristen wurden aufgefordert,
einmal als Mann des Vertrauens, eın anderes Form eines Briefes mitzuteilen, vv der
Mal als Magier oder als Vertreter der

beibehalten werden sollte. Die über
rche geändert werden mi und

cne. Fragen WITr nach der Grundeinstel-
Zuschauer-Antworten finden an der VOTI -lung, die den Priester als Berater auszeich-

Nen muß, ast damit die christliche Grund- jegenden Arbeit eines Auswertungsteams
kategorie der Brüderlichkeit gemeint, die in VO 5 eologen und Soziologen eine Ge-
der eratenden Aussprache erst eın er- samtdarstellung. werden er hinaus
25 Gegenüber ermöglicht. Um die den ahmen einer soziologischen nter-
chutzlose Offenheit eines anderen icht _ pretation estellt. Aus dieser werden schliefß-
einem unberechtigten Missionierungsversuch E a  e Konsequenzen allgemeiner Art BCZOBEN.

benützen, ist nach dem ÖOrt des religiösen
Weortes ım beratenden Gespräch } suchen.

Die Herausgeber ind sich dessen bewußt,
Vereinfacht usgedrückt heißt das Das reli-

die ngegangenen Briefe keineswegs
die Meinung der bundesden'  en Bevölke-

g1Öse Wort hat nach den Sa Er- repräsentieren, ijelten aber wich-
Ordernissen dessen richten, der Not tig geNuß, die Wortmeldung dieser aktiven
ist und hat 50M1! seine „Stunde‘“. ernel einer qualitativen Analyse un-
In einem letzten Kapitel werden die Ge! terziehen. Besonderes Interesse verdient da-
dungen des Priesters ezügli unbedacht bei der Versuch einer Typologie der Ant-
geäußerter Meinungen, unbeherrschter Ge- worten (Kap, 5) wird gefragt, ob
Fühle und unbewußter Fehlhaltungen aufge- „Briefschreiber iIm Zusammenhang mit einem
zeigt, lie das Gespräch miteinfließen kön- roblem ine Reihe von weiteren gleichen
nen H  möge sich 1 E Angst auf Grund Problemen nennen ob 60 Zusam-
VO'  3 Widersprüchen 1m Ich-Aufbau menhänge als nich  . zufällig t*rachten
oder die Einseitigkeit einer „ausschließli: sind.‘  2  « 66) Mit Hilfe der (für diese Unter-
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Pfarr- und Sozialarbeit tätigen Menschen 
wegweisend zum partnerschaftlichen Ge­
spräch. 
Dem 1. Teil des Buches (9 bis 107} hinter­
liegen etwa folgende Fragen: Was ist mit 
beratendem Gespräch .gemeint? Welcher Art 
sind die bedrängenden Verhältnisse und 
Lebensumstände, aus denen heraus jemand 
eine Beratungsstelle aufsucht? Mit welchen 
Menschentypen hat es der Berater haupt­
sächlich zu tun 7 Gibt es fachliche und 
menschlich unumgängliche Voraussetzungen, 
die dem Berater eigen sein mÜ/S'sen und wie 
sieht sein Selbstverständnis aus 7 Besteht 
seine Tätigkeit in der Reproduktion be­
stimmter kodmzierter Leerformeln oder 
dient sie der Existenzerschlie.Bung des Rat­
suchenden 7 Welche formalen Grundstruktu­
ren weist ein solches Gespräch auf und wie 
ist deren Gefährdungen (z. B. Angst, 
,,Obertragung") zu begegnen? Welchen Stel­
lenwert haben Rat, Information, Engage­
ment und Distanz innerhalb des Gespräches 7 
Wie unterscheidet sich ein beratendes Ge­
spräch zu dritt von einem beratenden Ge­
spräch am Telefon und ,,unter vier Augen"? 

Auf dem Hintergrund dieser Oberlegungen 
widmet sich Vf. im 2. Teil (107 bis 176) 
der Beratung im Zusammenhang mit der 
Seelsorge. Dabei iSind zue11st einmal die Ei­
gentümlichkeiten der einzelnen Formen des 
Gesprächs in der Seelsorge zu beachten (wie 
bzgl. des rel. Lehrgesprächs, des beratenden 
Gesprächs und des Glaubensgespräch.es). Die­
ser Hinweis scheint vielleicht theoretisch klar 
zu sein, wird aber praktisch viel zu wenig 
beachtet, so da.B deshalb viele Gespräche im 
Keim schon zum Ersticken verurteilt sind. 
Dasselbe gilt vom Wiissen hinsichtlich der 
Erwartungen gegenüber dem Priester als 
Berater. Er bekommt seine Rolle zugeteilt: 
einmal als Mann des Ver.trauens, ein anderes 
Mal als Magier oder als Vertreter der 
Kirche. Fragen wir nach der Grundeinstel­
lung, die den Pr.iester als Berater auszeich­
nen mu.B, so ist damit die christliche Grund­
kategorie der Brüderlichkeit gemeint, die in 
der beratenden Aussprache erst ein partner­
schaftliches Gegenüber ermöglicht. Um die 
schutzlose Offenheit eines anderen nicht zu 
einem unberechtigten Missionierungsversuch 
zu benützen, ist nach dem Ort des religiösen 
Wortes im beratenden Gespräch zu suchen. 
Vereinfacht ausgedrückt hei.Bt das: Das reli­
giöse Wort hat sich nach den sachlichen Er­
fordernissen dessen zu richten, der in Not 
ist und hat somit seine „Stunde". 
In einem letzten Kapitel werden die Gefähr­
dungen des Prieste11s bezüglich unbedacht 
geäußerter Meinungen, unbeherrschter Ge­
fühle und unbewußter Fehlhaltungen aufge­
zeigt, die in das Gespräch miteinflie.Ben kön­
nen; möge es sich nun um Angst auf Grund 
von Wider.sprüchen im Ich-Aufbau handeln 
oder die Einseitigkeit einer „ausschlie.Blich" 

378 

religiösen Existenz wie dde des Priesters be­
treffen (als markantestes Symbol der Zöli­
bat, weiters die Versuchung zur Machtaus­
übung, Verkennung von Ma.B und Propor­
tion menschlicher Wirklichkeit oder der Re­
lation Schuld-Sünde). Eine nicht mindere Ge­
fähroung wäre die Oberbewertung der Theo­
rie infolge des langen theoretischen Stu­
diums. Der ständige Umgang mit der Schrift 
und die pe11Sönliche Orientierung an Wort 
und Bei-spiel Jesu, das den konkreten Men­
schen vor Augen hatte, vermag ihn davor 
zu bewahren. Damit wird auch sein Glaube 
zu jener Reife geführt, die iihn schützt vor 
einer Pervertierung zur Ideologie. Nur in 
der rechten Sicht all dieser Zusammenhänge 
vermag das beratende Gespräch geme.in­
schaftsstiftend und sinneiihellend zu sein, 
gibt es das verlorene Urvertrauen wieder 
zurück und ermöglicht es -dem Ratsuchenden, 
den überschritt zum Mitmenschen von 
Neuem zu wagen. 
Dieses Buch i~t •unter anderen dieser Art 
jedem Seelsorger eine Anregung und Her­
ausforderung zugleich, in den verschiedenen 
Formen des Gesprächs seine „eingefleischten 
Methoden" oder „Sprüche", mit denen er die 
Klienten bisweilen überfällt, ,in Frage zu 
stellen zugunsten eines echteren brüderlichen 
Dienstes am Menschen. 
Linz Karl Strafler 

GELLER HJGREINACHER N./LUDWIG HJ 
METTE N./SANDER WJSTRÄSSER TH. 
(Hg.), 2000 Briefe an die Synode. Auswer­
tung und Konsequenzen. (178.) Grünewald, 
Mainz 1971. Kart. 1am. DM 18.-. 
Beim Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) 
lief vom November 1969 bis zum 30. Juni 
1970 die Aktion „Postfach Synode". Christen 
wie Nichtchristen wuroen aufgefordert, in 
Form eines Briefes mitzuteilen, was in der 
kath. Kirche geändert werden müsse und 
was beibehalten weroen sollte. Die über 
2000 Zuschauer-Antworten finden iin der vor­
liegenden Arbeit eines Auswertungsteams 
von 6 Theologen und Soziologen eine Ge­
samtdarstellung. Sie weroen darüber hinaus 
in den Rahmen einer soziologischen Inter­
pretation gestellt. Aus dieser werden schlie.8-
lich Konsequenzen allgemeiner Art gezogen. 
Die Herausgeber sind sich dessen bewußt, 
daß die eingegangenen Briefe keineswegs 
die Meinung der bundesdeutschen Bevölke­
rung repräsentieren, hielten es aber für wich­
tig genug, die Wortmeldung dieser aktiven 
Minderheit einer quatitatdven Analyse zu un­
terziehen. Besonderes Interesse verdient da­
bei der Versuch einer Typologie der Ant­
worten (Kap. 4 und 5). Es wird gefragt, ob 
„Briefschreiber im Zusammenhang mit einem 
Problem eine Reihe von weiteren gleichen 
Problemen nennen und ob solche Zusam­
menhänge als nicht zufäUig zu betrachten 
sind." (66) Mit Hilfe der (für diese Unter-


